
65. Allgemeinverfügung gemäß Art. 27 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. Sep-
tember 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007, zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1254/2008 vom 15. Dezember 2008 des Rates über die ökologische/biologische Produktion 
und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen 
Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle zur Zulassung von Stoffen zum Färben von Eiern, einschließlich von 
Überzugsund Hilfsstoffen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz vom 15. Januar 2009 

Im Rahmen des Vollzugs 

• der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von ökologischen/ biologischen Erzeugnissen, 

• der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die 
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen 
Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle und 

• § 2 Nr. 11 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen zum 
Erlass von Rechtsverordnungen für Bereiche der Agrarwirtschaft (ZustVOAgrar NRW) vom 11. November 2008 
(GVBl. NRW 2008 S. 732) 

erlässt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) als zuständige Behörde und 
Kontrollbehörde folgende Allgemeinverfügung: 

1. Die Verwendung der in der Anlage genannten Farbstoffe, färbenden Naturmaterialien, Überzugsstoffe und 
Hilfsstoffe zum Färben von Eiern wird nach Maßgabe der Nr. 2  genehmigt. 

2. Nebenbestimmungen: 

2.1. Die Genehmigung ist jeweils auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 4 Wochen nach Ostern begrenzt. 

2.2. Der Farbstoff E 172, Eisenoxide und –hydroxide (gelb, rot, schwarz), darf nur bis 31. Dezember 2013 
verwendet werden. 

3. Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung können jederzeit ganz oder teilweise aufgehoben oder mit 
Nebenbestimmungen versehen werden. 

4. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtsblättern der Regierungsbezir-
ke Nordrhein-Westfalen als bekannt gegeben. 

5. Diese Allgemeinverfügung und die Begründung können beim Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz, Leibnizstrasse 10, 45659 Recklinghausen, eingesehen werden. 

Begründung: 

I. 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz ist gemäß § 2 Nr. 11 ZustVOAgrar NRW zuständige 
Behörde in Nordrhein Westfalen im Sinne des Gesetzes zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen 
Gemeinschaft auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus (Öko-Landbaugesetz – ÖLG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. Dezember 2008 (BGBl. I S. 56) sowie zuständige Behörde und Kontrollbehörde im Sinne 
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen, der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der 
Kommission vom 5. September 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des 
Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle. 

II. 

Die Zulassung der Stoffe zum Färben von Ostereiern beruht auf Art. 27 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 
der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des 
Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung 



und Kontrolle. Nach dieser Vorschrift kann die zuständige Behörde für das traditionelle dekorative Färben der 
Schale gekochter Eier mit dem Ziel, diese zu einer bestimmten Zeit des Jahres auf den Markt zu bringen, für den 
genannten Zeitraum die Verwendung natürlicher Farben und natürlicher Überzugsstoffe zulassen. Die Zulassung 
darf bis zum 31. Dezember 2013 synthetische Formen von Eisenoxiden und Eisenhydroxiden umfassen. 
 

III. 
 

Die Genehmigung erging, um die ausreichende Versorgung des Marktes mit traditionell gefärbten Eiern auch in 
ökologischer Qualität für einen begrenzten Zeitraum im Jahr zu ermöglichen. In Nordrhein-Westfalen bezieht sich 
dieser Zeitraum auf das Osterfest. Nachdem ein Vorlauf für den Abverkauf durch den Einzelhandel erforderlich ist, 
wurde der Zeitraum vom 1. Januar bis vier Wochen nach Ostern für das In-Verkehr-Bringen festgelegt. Die 
Auswahl der Farbstoffe wurde auf traditionell verwendete Substanzen beschränkt, die zudem bis auf Eisenoxide bzw. 
Eisenhydroxide natürlichen Ursprungs sind. Die Verwendung von Eisenoxiden bzw. -hydroxiden konnte daher nur 
bis zum 31. Dezember 2013 zugelassen werden. 

 
 

Rechtbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist vor dem nordrhein-westfälischen Verwaltungsgericht schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erklären, in dessen Bezirk der Beschwerte seinen Sitz oder 
Wohnsitz hat. Die nordrhein-westfälischen Verwaltungsgerichte haben ihren Sitz in: 
 
• 52070 Aachen, Adalbertsteinweg 92 im Justizzentrum für das Gebiet der kreisfreien Stadt Aachen und der Kreise 

Aachen, Düren, Euskirchen und Heinsberg 
 
• 59821 Arnsberg, Jägerstrasse 1 für das Gebiet der kreisfreien Städte Hagen und Hamm sowie des Ennepe-Ruhr-

Kreises, des Hochsauerlandkreises, des Märkischen Kreises und der Kreise Olpe, Siegen Wittgenstein und Soest 
 
• 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39 für das Gebiet der kreisfreien Städte Düsseldorf, Duisburg, Krefeld, 

Mönchengladbach, Mühlheim a.d. Ruhr, Oberhausen Remscheid, Solingen und Wuppertal sowie der Kreise 
Kleve, Mettmann, Neuss, Viersen und Wesel 

 
• 45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3 für das Gebiet der kreisfreien Städte Bochum, Bottrop, Dortmund, 

Essen, Gelsenkirchen und Herne sowie der Kreise Recklinghausen und Unna 
 
• 50667 Köln, Appellhofplatz für das Gebiet der kreisfreien Städte Bonn, Köln und Leverkusen sowie des Rhein-

Erft-Kreises, des Oberbergischen Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises und des Rhein-Sieg Kreises 
 
• 32389 Minden, Königswall 8 für das Gebiet der kreisfreien Stadt Bielefeld sowie der Kreise Gütersloh, Herford, 

Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke  und Paderborn 
 
• 48147 Münster, Piusallee 38 für das Gebiet der kreisfreien Stadt Münster sowie der Kreise Borken, Coesfeld, 

Steinfurt und Warendorf 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Land Nordrhein-Westfalen) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
 

Hinweis: 
 

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen, insbesondere Bestimmungen der Verordnung über die Zulassung von 
Zusatzstoffen zu Lebensmitteln zu technologischen Zwecken (Zusatzstoff-Zulassungsverordnung  – ZZulV) bleiben 
von dieser Allgemeinverfügung unberührt. 
 

Im Auftrag 
gez.: D r . W o l t e r i n g  

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
ABl. Reg. K 2009, S. 51 



Anlage zur Allgemeinverfügung des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz vom 15. Januar 2009
über die Zulassung von Stoffen zum Färben von Eiern, einschließlich von Überzugs- und Hilfsstoffen 

Zulassung von Stoffen zum Färben von Eiern

E-Nummern Stoffe Anwendungsbedingungen

Farbstoffe 

E 100 Curcumin (gelb, orange) nur natürlichen Ursprungs

E 101 Riboflavine (gelb, orange) nur natürlichen Ursprungs

E 120 Karmin (rot)

E 132 Indigokarmin (blau) nur natürlichen Ursprungs

E 140 Chlorophyll (grün)

E 153 Pflanzenkohle (schwarz)

E 160 a Karotine (orange)

E 160 b Annatto (rot)

E 160 c Paprikaextrakt (rot, orange)

E 161 b Lutein (orange)

E 162 Rote Bete (rot)

E 163 Anthocyane (rot)

E 172 Eisenoxide und -hydroxide (gelb, rot, schwarz) synthetische Varianten befristet bis 
31. Dezember 2013

Färbende Naturmaterialien 

färbendes Pflanzenmaterial einschließlich färbender Hölzer 
(z. B. Rot-, Gelb-, Sandelholz, Wurzeln der Färberröte, 
Walnussschalen, Mateteeblätter 

Überzugstoffe

E 464 Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)

Kopal

E 904 Schellack 

Hilfsstoffe

Zitronensäure Säureregulator

Ethanol Lösungs- und Desinfektionsmittel
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